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§ 117 Teilgesellschaftsvermögen; Verordnungsermächtigung.
(1) 1 Die Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital kann

Teilgesellschaftsvermögen bilden. 2 Die Bildung neuer Teilgesellschaftsver-
mögen durch den Vorstand bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrats; die
Zustimmung der Hauptversammlung ist nicht erforderlich.
(2) 1 Die Teilgesellschaftsvermögen sind haftungs- und vermögensrechtlich

voneinander getrennt. 2 Im Verhältnis der Aktionäre untereinander wird jedes
Teilgesellschaftsvermögen als eigenständiges Gesellschaftsvermögen behan-
delt. 3 Die Rechte von Aktionären und Gläubigern im Hinblick auf ein
Teilgesellschaftsvermögen, insbesondere dessen Bildung, Verwaltung und
Auflösung, beschränken sich auf die Vermögensgegenstände dieses Teilgesell-
schaftsvermögens. 4 Für die auf das einzelne Teilgesellschaftsvermögen entfal-
lenden Verbindlichkeiten haftet nur das betreffende Teilgesellschaftsver-
mögen. 5 Die haftungs- und vermögensrechtliche Trennung gilt auch für den
Fall der Insolvenz der Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapi-
tal und die Abwicklung eines Teilgesellschaftsvermögens.
(3) § 109 Absatz 1 Satz 3 gilt bei der Investmentaktiengesellschaft mit

Teilgesellschaftsvermögen mit der Maßgabe, dass die Aktien eines Teilgesell-
schaftsvermögens denselben Anteil an dem jeweiligen Teilgesellschaftsver-
mögen oder Bruchteile davon verkörpern.
(4) 1 Die Kosten für die Auflegung neuer Teilgesellschaftsvermögen dürfen

nur zulasten der Anteilpreise der neuen Teilgesellschaftsvermögen in Rech-
nung gestellt werden. 2 Der Wert des Anteils ist für jedes Teilgesellschafts-
vermögen gesondert zu errechnen.
(5) 1 Für jedes Teilgesellschaftsvermögen sind Anlagebedingungen zu er-

stellen. 2 Bei Publikumsteilgesellschaftsvermögen müssen diese Anlagebedin-
gungen mindestens die Angaben nach § 162 enthalten. 3 Die Anlagebedin-
gungen sowie deren Änderungen sind gemäß § 163 von der Bundesanstalt zu
genehmigen. 4 Bei Spezialteilgesellschaftsvermögen sind die Anlagebedingun-
gen sowie wesentliche Änderungen der Anlagebedingungen gemäß § 273 der
Bundesanstalt vorzulegen.
(6) Für jedes Teilgesellschaftsvermögen ist eine Verwahrstelle zu benennen.
(7) 1 Eine Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital, die

Teilgesellschaftsvermögen bildet, hat in ihre Satzung einen Hinweis aufzuneh-
men, dass für die Teilgesellschaftsvermögen besondere Anlagebedingungen
gelten. 2 In allen Fällen, in denen die Satzung veröffentlicht, ausgehändigt
oder in anderer Weise zur Verfügung gestellt werden muss, sind die jeweiligen
Anlagebedingungen ebenfalls zu veröffentlichen, auszuhändigen oder in an-
derer Weise zur Verfügung zu stellen.
(8) 1 Die Satzung der Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Ka-

pital, die Teilgesellschaftsvermögen bildet, kann vorsehen, dass der Vorstand
mit Zustimmung des Aufsichtsrats oder der Verwahrstelle die Auflösung eines
Teilgesellschaftsvermögens beschließen kann. 2 Der Auflösungsbeschluss des
Vorstands wird sechs Monate nach seiner Bekanntgabe im Bundesanzeiger
wirksam. 3 Der Auflösungsbeschluss ist in den nächsten Jahresbericht oder
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Halbjahresbericht aufzunehmen. 4 Für die Abwicklung des Teilgesellschafts-
vermögens gilt § 100 Absatz 1 und 2 entsprechend.
(9)1) 1 Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, durch

Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, nähere
Bestimmungen zur buchhalterischen Darstellung, Rechnungslegung und Er-
mittlung des Wertes jedes Teilgesellschaftsvermögens zu erlassen. 2 Das Bun-
desministerium der Finanzen kann die Ermächtigung durch Rechtsverord-
nung auf die Bundesanstalt übertragen.

§ 118 Firma und zusätzliche Hinweise im Rechtsverkehr. (1) 1 Die
Firma einer Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital muss
abweichend von § 4 des Aktiengesetzes die Bezeichnung „Investmentaktien-
gesellschaft“ oder eine allgemein verständliche Abkürzung dieser Bezeich-
nung enthalten; auf allen Geschäftsbriefen im Sinne des § 80 des Aktien-
gesetzes muss zudem ein Hinweis auf die Veränderlichkeit des Gesellschafts-
kapitals gegeben werden. 2 Die Firma einer Investmentaktiengesellschaft mit
Teilgesellschaftsvermögen muss darüber hinaus den Zusatz „mit Teilgesell-
schaftsvermögen“ oder eine allgemein verständliche Abkürzung dieser Be-
zeichnungen enthalten.
(2) Wird die Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen im

Rechtsverkehr lediglich für ein oder mehrere Teilgesellschaftsvermögen tätig,
so ist sie verpflichtet, dies offenzulegen und auf die haftungsrechtliche Tren-
nung der Teilgesellschaftsvermögen hinzuweisen.

§ 119 Vorstand, Aufsichtsrat. (1) 1 Der Vorstand einer Investmentaktien-
gesellschaft mit veränderlichem Kapital besteht aus mindestens zwei Personen.
2 Er ist verpflichtet,
1. bei der Ausübung seiner Tätigkeit im ausschließlichen Interesse der Aktio-
näre und der Integrität des Marktes zu handeln,

2. seine Tätigkeit mit der gebotenen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaf-
tigkeit im besten Interesse des von ihm verwalteten Vermögens und der
Integrität des Marktes auszuüben und

3. sich um die Vermeidung von Interessenkonflikten zu bemühen und, wenn
diese sich nicht vermeiden lassen, dafür zu sorgen, dass unvermeidbare
Konflikte unter der gebotenen Wahrung der Interessen der Aktionäre gelöst
werden.

3 Der Vorstand hat bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben unabhängig von
der Verwahrstelle zu handeln.
(2) 1 Die Mitglieder des Vorstands der Investmentaktiengesellschaft mit ver-

änderlichem Kapital müssen zuverlässig sein und die zur Leitung der Invest-
mentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital erforderliche fachliche
Eignung haben, auch in Bezug auf die Art des Unternehmensgegenstandes
der Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital. 2 Die Bestellung
und das Ausscheiden von Mitgliedern des Vorstands ist der Bundesanstalt
unverzüglich anzuzeigen.

1 KAGB §§ 118, 119 Kapitalanlagegesetzbuch
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(3) 1 Die Persönlichkeit und die Sachkunde der Mitglieder des Aufsichtsrats
müssen Gewähr dafür bieten, dass die Interessen der Aktionäre gewahrt
werden. 2 Für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats gilt § 18 Absatz 3 ent-
sprechend. 3 Die Bestellung und das Ausscheiden von Mitgliedern des Auf-
sichtsrats ist der Bundesanstalt unverzüglich anzuzeigen. 4 Auf Aufsichtsrats-
mitglieder, die als Vertreter der Arbeitnehmer nach den Vorschriften der
Mitbestimmungsgesetze gewählt werden, sind die Sätze 1 und 3 nicht an-
zuwenden.
(4) 1Mitglieder des Vorstands oder des Aufsichtsrats der Investmentaktien-

gesellschaft mit veränderlichem Kapital dürfen Vermögensgegenstände weder
an die Investmentaktiengesellschaft veräußern noch von dieser erwerben.
2 Erwerb und Veräußerung von Aktien der Investmentaktiengesellschaft durch
die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats sind davon nicht erfasst.
(5) Die Bundesanstalt kann die Abberufung des Vorstands oder von Mit-

gliedern des Vorstands verlangen und ihnen die Ausübung ihrer Tätigkeit
untersagen, wenn
1. Tatsachen vorliegen, aus denen sich ergibt, dass der Vorstand oder Mit-
glieder des Vorstands nicht zuverlässig sind oder die zur Leitung erforderli-
che fachliche Eignung gemäß Absatz 2 nicht haben oder

2. der Vorstand oder Mitglieder des Vorstands nachhaltig gegen die Bestim-
mungen dieses Gesetzes oder des Geldwäschegesetzes verstoßen.
(6) Der Vorstand einer OGAW-Investmentaktiengesellschaft mit veränder-

lichem Kapital hat einen angemessenen Prozess einzurichten, der es den Mit-
arbeitern unter Wahrung der Vertraulichkeit ihrer Identität ermöglicht, po-
tenzielle oder tatsächliche Verstöße gegen dieses Gesetz oder gegen auf Grund
dieses Gesetzes erlassene Rechtsverordnungen sowie etwaige strafbare Hand-
lungen innerhalb der Gesellschaft an eine geeignete Stelle zu melden.

§ 120 Jahresabschluss und Lagebericht; Verordnungsermächtigung.
(1) 1 Auf den Jahresabschluss und den Lagebericht einer Investmentaktien-

gesellschaft mit veränderlichem Kapital sind die Vorschriften des Dritten
Buches des Handelsgesetzbuchs anzuwenden, soweit sich aus den folgenden
Vorschriften nichts anderes ergibt. 2 Die gesetzlichen Vertreter einer OGAW-
Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital haben den Jahres-
abschluss und den Lagebericht spätestens vier Monate und die gesetzlichen
Vertreter einer AIF-Publikumsinvestmentaktiengesellschaft mit veränderli-
chem Kapital und einer Spezialinvestmentaktiengesellschaft mit veränderli-
chem Kapital spätestens sechs Monate nach Ende des Geschäftsjahres auf-
zustellen.
(2) 1 Die Bilanz ist in Staffelform aufzustellen. 2 Auf Gliederung, Ansatz

und Bewertung von dem Sondervermögen vergleichbaren Vermögensgegen-
ständen und Schulden (Investmentanlagevermögen) ist § 101 Absatz 1 Satz 3
Nummer 1 anzuwenden.
(3) Auf die Gliederung und den Ausweis der Aufwendungen und Erträge

in der Gewinn- und Verlustrechnung ist § 101 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4
anzuwenden.
(4) 1 Der Anhang ist um die Angaben nach § 101 Absatz 1, bei Spezial-

investmentaktiengesellschaften mit veränderlichem Kapital ohne die Angabe

Kapitalanlagegesetzbuch § 120 KAGB 1
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nach § 101 Absatz 1 Satz 3 Nummer 6, zu ergänzen, die nicht bereits nach
den Absätzen 3, 6 und 7 zu machen sind. 2 Bei Publikumsinvestmentaktien-
gesellschaften mit veränderlichem Kapital sind in den Anhang die Angaben
nach § 101 Absatz 2 aufzunehmen.
(5) 1 Der Lagebericht ist um die Angaben nach § 101 Absatz 1 Satz 2 zu

ergänzen. 2 Die Tätigkeiten einer Kapitalverwaltungsgesellschaft, die diese als
externe Kapitalverwaltungsgesellschaft ausübt, sind gesondert aufzuführen.
(6) 1 Zusätzlich zu den in den Absätzen 1 bis 5 genannten Angaben sind im

Anhang des Jahresabschlusses einer AIF-Investmentaktiengesellschaft mit ver-
änderlichem Kapital noch die Angaben nach § 101 Absatz 3 zu machen.
2 § 101 Absatz 3 Satz 2 ist anzuwenden. 3 Zusätzlich zu den in den Absätzen 1
bis 5 genannten Angaben sind im Anhang des Jahresabschlusses einer OGAW-
Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital noch die Angaben
nach § 101 Absatz 4 zu machen mit der Maßgabe, dass an die Stelle des
inländischen OGAW-Sondervermögens in § 101 Absatz 4 Nummer 1 die
OGAW-Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital tritt.
(7) 1 Soweit die AIF-Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Ka-

pital nach § 114 des Wertpapierhandelsgesetzes1) verpflichtet ist, einen Jahres-
finanzbericht zu erstellen, sind den Anlegern auf Antrag lediglich die Anga-
ben nach den Absätzen 3 bis 7 zusätzlich vorzulegen. 2 Die Übermittlung
dieser Angaben kann gesondert oder in Form einer Ergänzung zum Jahres-
finanzbericht erfolgen. 3 Im letzteren Fall ist der Jahresfinanzbericht spätestens
vier Monate nach Ende des Geschäftsjahres zu veröffentlichen.
(8)2) 1 Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, im Einver-

nehmen mit dem Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz
durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf,
nähere Bestimmungen über weitere Inhalte, Umfang und Darstellung des
Jahresabschlusses und des Lageberichts zu erlassen, soweit dies zur Erfüllung
der Aufgaben der Bundesanstalt erforderlich ist, insbesondere, um einheitliche
Unterlagen zur Beurteilung der Tätigkeit der Investmentaktiengesellschaft
mit veränderlichem Kapital zu erhalten. 2 Das Bundesministerium der Finan-
zen kann die Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf die Bundesanstalt
übertragen.

§ 121 Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts; Verord-
nungsermächtigung. (1) 1 Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss und den
Lagebericht der Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital zu
prüfen und über das Ergebnis seiner Prüfung einen schriftlichen Bericht zu
erstatten. 2 Er hat seinen Bericht innerhalb eines Monats, nachdem ihm der
Jahresabschluss und der Lagebericht zugegangen sind, dem Vorstand und dem
Abschlussprüfer zuzuleiten. 3 Billigt der Aufsichtsrat den Jahresabschluss und
den Lagebericht, so ist dieser festgestellt.
(2) 1 Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Investmentaktiengesell-

schaft mit veränderlichem Kapital sind durch den Abschlussprüfer zu prüfen.
2 Das Ergebnis der Prüfung hat der Abschlussprüfer in einem besonderen

1 KAGB § 121 Kapitalanlagegesetzbuch
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Vermerk zusammenzufassen; der Vermerk ist in vollem Wortlaut im Jahres-
abschluss wiederzugeben. 3 Bei einer Investmentaktiengesellschaft mit ver-
änderlichem Kapital mit Teilgesellschaftsvermögen darf der besondere Ver-
merk nur erteilt werden, wenn für jedes einzelne Teilgesellschaftsvermögen
der besondere Vermerk erteilt worden ist. 4 Bei Investmentaktiengesellschaf-
ten mit veränderlichem Kapital wird der Abschlussprüfer auf Vorschlag des
Aufsichtsrats von der Hauptversammlung gewählt und vom Aufsichtsrat be-
auftragt. 5 § 28 des Kreditwesengesetzes gilt entsprechend mit der Maßgabe,
dass die Anzeige nur gegenüber der Bundesanstalt zu erfolgen hat. 6 § 318
Absatz 3 bis 8 sowie die §§ 319, 319b und 323 des Handelsgesetzbuchs gelten
entsprechend.
(3) 1 Die Prüfung durch den Abschlussprüfer hat sich bei Investmentaktien-

gesellschaften mit veränderlichem Kapital auch darauf zu erstrecken, ob bei
der Verwaltung des Vermögens der Investmentaktiengesellschaft mit veränder-
lichem Kapital die Vorschriften dieses Gesetzes und die Anforderungen nach
Artikel 4 Absatz 1, 2 und 3 Unterabsatz 2, Artikel 9 Absatz 1 bis 4 sowie
Artikel 11 Absatz 1 bis 10, 11 Unterabsatz 1 und Absatz 12 der Verordnung
(EU) Nr. 648/2012 sowie die Anforderungen nach den Artikeln 4 und 15 der
Verordnung (EU) 2015/2365 und nach Artikel 16 Absatz 1 bis 4, Artikel 23
Absatz 3 und 10 und Artikel 28 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2016/1011
sowie nach Artikel 28 Absatz 1 bis 3 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014
sowie die Bestimmungen der Satzung und der Anlagebedingungen beachtet
worden sind. 2 Bei der Prüfung hat er insbesondere festzustellen, ob die
Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital die Anzeigepflicht
nach § 34 Absatz 1, 3 Nummer 1 bis 3, 5, 7 bis 11, Absatz 4, 5 und § 35
sowie die Anforderungen nach den §§ 36 und 37 erfüllt hat und ihren Ver-
pflichtungen nach dem Geldwäschegesetz nachgekommen ist. 3 Das Ergebnis
dieser Prüfung hat der Abschlussprüfer im Prüfungsbericht gesondert wieder-
zugeben. 4 Der Abschlussprüfer hat den Bericht über die Prüfung der Publi-
kumsinvestmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital unverzüglich
nach Beendigung der Prüfung der Bundesanstalt einzureichen, der Bericht
über die Prüfung der Spezialinvestmentaktiengesellschaft mit veränderlichem
Kapital ist der Bundesanstalt auf Verlangen einzureichen.
(4)1) 1 Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, im Einver-

nehmen mit dem Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz
durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf,
nähere Bestimmungen über weitere Inhalte, Umfang und Darstellungen des
Prüfungsberichts des Abschlussprüfers zu erlassen, soweit dies zur Erfüllung
der Aufgaben der Bundesanstalt erforderlich ist, insbesondere, um einheitliche
Unterlagen zur Beurteilung der Tätigkeit der Investmentaktiengesellschaften
mit veränderlichem Kapital zu erhalten. 2 Das Bundesministerium der Finan-
zen kann die Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf die Bundesanstalt
übertragen.

§ 122 Halbjahres- und Liquidationsbericht. (1) 1 Soweit die Publi-
kumsinvestmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital zur Aufstellung

Kapitalanlagegesetzbuch § 122 KAGB 1
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eines Halbjahresfinanzberichts nach § 115 des Wertpapierhandelsgesetzes1)
verpflichtet ist, ist § 120 entsprechend anzuwenden. 2 Dabei gelten die Ver-
weise in § 120 Absatz 3 bis 6 auf § 101 nur in dem für den Halbjahresbericht
gemäß § 103 erforderlichen Umfang. 3 Soweit eine Prüfung oder prüferische
Durchsicht durch den Abschlussprüfer erfolgt, gilt § 121 Absatz 2 und 3 ent-
sprechend. 4 Anderenfalls hat die Halbjahresberichterstattung nach Maßgabe
der §§ 103 und 107 zu erfolgen.
(2) Im Fall der Auflösung und Liquidation der Publikumsinvestmentaktien-

gesellschaft mit veränderlichem Kapital sind die §§ 120 und 121 entsprechend
anzuwenden.

§ 123 Offenlegung und Vorlage von Berichten. (1) 1 Die Offenlegung
des Jahresabschlusses und des Lageberichts hat unverzüglich nach seiner Vor-
lage an die Gesellschafter, jedoch bei
1. einer OGAW-Investmentaktiengesellschaft spätestens vier Monate nach
Ablauf des Geschäftsjahres,

2. einer AIF-Publikumsinvestmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Ka-
pital spätestens sechs Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres

nach Maßgabe der Vorschriften des Vierten Unterabschnitts des Zweiten
Abschnitts des Dritten Buches des Handelsgesetzbuchs zu erfolgen. 2 Die
Ordnungsgeldvorschriften der §§ 335 bis 335b des Handelsgesetzbuchs sind
auf die Verletzung von Pflichten des vertretungsberechtigten Organs der
Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital entsprechend an-
zuwenden.
(2) 1 Die Offenlegung des Halbjahresberichts erfolgt nach Maßgabe des

§ 115 des Wertpapierhandelsgesetzes1). 2 Der Halbjahresbericht ist unverzüg-
lich im Bundesanzeiger zu veröffentlichen.
(3) Die Berichte nach den Absätzen 1 und 2 müssen dem Publikum an den

Stellen zugänglich sein, die im Verkaufsprospekt und in den wesentlichen
Anlegerinformationen angegebenen sind.
(4) Einem Anleger der Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem

Kapital sind der Jahresabschluss und der Lagebericht auf Anfrage vorzulegen.
(5) Die Publikumsinvestmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital

hat der Bundesanstalt den Jahresabschluss und den Lagebericht unverzüglich
nach der Feststellung und den Halbjahresbericht unverzüglich nach der Er-
stellung einzureichen.

Unterabschnitt 4. Allgemeine Vorschriften für offene
Investmentkommanditgesellschaften

§ 124 Rechtsform, anwendbare Vorschriften. (1) 1 Offene Investment-
kommanditgesellschaften dürfen nur in der Rechtsform der Kommanditge-
sellschaft betrieben werden. 2 Die Bestimmungen des Handelsgesetzbuchs sind
anzuwenden, soweit sich aus den Vorschriften dieses Unterabschnitts nichts
anderes ergibt.
(2) Auf die offene Investmentkommanditgesellschaft sind § 93 Absatz 7

und § 96 Absatz 1 entsprechend anwendbar.

1 KAGB §§ 123, 124 Kapitalanlagegesetzbuch

1)Nr. 2.
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§ 125 Gesellschaftsvertrag. (1) Der Gesellschaftsvertrag einer offenen In-
vestmentkommanditgesellschaft bedarf der Schriftform.
(2) 1 Gesellschaftsvertraglich festgelegter Unternehmensgegenstand der of-

fenen Investmentkommanditgesellschaft muss ausschließlich die Anlage und
Verwaltung ihrer Mittel nach einer festgelegten Anlagestrategie und dem
Grundsatz der Risikomischung zur gemeinschaftlichen Kapitalanlage nach
den §§ 273 bis 284 zum Nutzen ihrer Anleger sein. 2 Der Gesellschaftsvertrag
muss festlegen, dass die Kommanditisten das Recht zur Rückgabe ihrer
Anteile im Wege der Kündigung nach § 133 haben und dass die Anteile der
Gesellschaft ausschließlich von professionellen Anlegern und semiprofessio-
nellen Anlegern erworben werden dürfen.
(3) Der Gesellschaftsvertrag hat vorzusehen, dass

1. Ladungen zu Gesellschafterversammlungen unter vollständiger Angabe der
Beschlussgegenstände in Textform erfolgen und

2. über die Ergebnisse der Gesellschafterversammlung ein schriftliches Pro-
tokoll anzufertigen ist, von dem die offene Investmentkommanditgesell-
schaft den Anlegern eine Kopie zu übersenden hat.
(4) Im Gesellschaftsvertrag darf nicht von § 131 Absatz 3 Nummer 2 und 4

des Handelsgesetzbuchs abgewichen werden.

§ 126 Anlagebedingungen. 1 Die Anlagebedingungen der offenen Invest-
mentkommanditgesellschaft sind zusätzlich zum Gesellschaftsvertrag zu erstel-
len. 2 Die Anlagebedingungen sind nicht Bestandteil des Gesellschaftsvertrags.
3 In allen Fällen, in denen der Gesellschaftsvertrag veröffentlicht, ausgehändigt
oder in anderer Weise zur Verfügung gestellt werden muss, ist auf die jeweili-
gen Anlagebedingungen zu verweisen und sind diese ebenfalls zu veröffent-
lichen oder zur Verfügung zu stellen.

§ 127 Anleger. (1) 1 Anteile an offenen Investmentkommanditgesellschaf-
ten und an Teilgesellschaftsvermögen von offenen Investmentkommanditge-
sellschaften dürfen ausschließlich von professionellen und semiprofessionellen
Anlegern erworben werden. 2 Die Anleger dürfen sich an offenen Investment-
kommanditgesellschaften nur unmittelbar als Kommanditisten beteiligen.
(2) 1 Eine Rückgewähr der Einlage oder eine Ausschüttung, die den Wert

der Kommanditeinlage unter den Betrag der Einlage herabmindert, darf nur
mit Zustimmung des betroffenen Kommanditisten erfolgen. 2 Vor der Zustim-
mung ist der Kommanditist darauf hinzuweisen, dass er den Gläubigern der
Gesellschaft unmittelbar haftet, soweit die Einlage durch die Rückgewähr
oder Ausschüttung zurückbezahlt wird.
(3) 1 Der Anspruch der offenen Investmentkommanditgesellschaft gegen

einen Kommanditisten auf Leistung der Einlage erlischt, sobald er seine
Kommanditeinlage erbracht hat. 2 Die Kommanditisten sind nicht verpflich-
tet, entstandene Verluste auszugleichen. 3 Eine Nachschusspflicht der Kom-
manditisten ist ausgeschlossen. 4 § 707 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist nicht
abdingbar. 5 Entgegenstehende Vereinbarungen sind unwirksam.
(4) Der Eintritt eines Kommanditisten in eine bestehende offene Invest-

mentkommanditgesellschaft wird erst mit der Eintragung des Eintritts des
Kommanditisten im Handelsregister wirksam.
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§ 128 Geschäftsführung. (1) 1 Die Geschäftsführung der offenen Invest-
mentkommanditgesellschaft besteht aus mindestens zwei Personen. 2 Die Vo-
raussetzung nach Satz 1 ist auch dann erfüllt, wenn Geschäftsführer der
offenen Investmentkommanditgesellschaft eine juristische Person ist, deren
Geschäftsführung ihrerseits von zwei Personen wahrgenommen wird. 3 Die
Geschäftsführung ist verpflichtet,
1. bei der Ausübung ihrer Tätigkeit im ausschließlichen Interesse der Gesell-
schafter und der Integrität des Marktes zu handeln,

2. ihre Tätigkeit mit der gebotenen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaf-
tigkeit im besten Interesse des von ihr verwalteten Vermögens und der
Integrität des Marktes auszuüben und

3. sich um die Vermeidung von Interessenkonflikten zu bemühen und, wenn
diese sich nicht vermeiden lassen, dafür zu sorgen, dass unvermeidbare
Konflikte unter der gebotenen Wahrung der Interessen der Gesellschafter
gelöst werden.

4 Die Geschäftsführung hat bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben unabhängig
von der Verwahrstelle zu handeln.
(2) 1 Die Mitglieder der Geschäftsführung der offenen Investmentkomman-

ditgesellschaft müssen zuverlässig sein und die zur Leitung der offenen Invest-
mentkommanditgesellschaft erforderliche fachliche Eignung haben, auch in
Bezug auf die Art des Unternehmensgegenstandes der offenen Investment-
kommanditgesellschaft. 2 Die Bestellung und das Ausscheiden von Mitglie-
dern der Geschäftsführung sind der Bundesanstalt unverzüglich anzuzeigen.
(3) 1Mitglieder der Geschäftsführung der offenen Investmentkommandit-

gesellschaft dürfen Vermögensgegenstände weder an die offene Investment-
kommanditgesellschaft veräußern noch von dieser erwerben. 2 Erwerb und
Veräußerung von Kommanditanteilen durch die Mitglieder der Geschäfts-
führung sind davon nicht erfasst.
(4) Die Bundesanstalt kann die Abberufung der Geschäftsführung oder von

Mitgliedern der Geschäftsführung verlangen und ihnen die Ausübung ihrer
Tätigkeit untersagen, wenn
1. Tatsachen vorliegen, aus denen sich ergibt, dass die Geschäftsführung oder
Mitglieder der Geschäftsführung nicht zuverlässig sind oder die zur Leitung
erforderliche fachliche Eignung gemäß Absatz 3 nicht haben oder

2. die Geschäftsführung oder Mitglieder der Geschäftsführung nachhaltig ge-
gen die Bestimmungen dieses Gesetzes oder des Geldwäschegesetzes ver-
stoßen.

§ 129 Verwaltung und Anlage. (1) 1 Die offene Investmentkommanditge-
sellschaft kann eine ihrem Unternehmensgegenstand entsprechende externe
Kapitalverwaltungsgesellschaft bestellen. 2 Dieser obliegt insbesondere die An-
lage und Verwaltung des Kommanditanlagevermögens. 3 Die Bestellung der
externen AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft ist kein Fall des § 36. 4 Die ex-
terne AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft ist berechtigt, die Verwaltung der
Mittel der offenen Investmentkommanditgesellschaft zu kündigen. 5 § 99 Ab-
satz 1 bis 4 gilt entsprechend.
(2) 1 § 100 ist entsprechend anzuwenden mit der Maßgabe, dass das Ver-

waltungs- und Verfügungsrecht über das Gesellschaftsvermögen nur dann auf

1 KAGB §§ 128, 129 Kapitalanlagegesetzbuch


